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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1999

Rechtssatz

§ 106 Abs 1a KFG 1967 ist gegenüber § 106 Abs 1 b leg cit die spezielle Bestimmung. Wird daher ein Kind auf dem

Beifahrersitz, sonach auf einem unmittelbar hinter der Windschutzscheibe gelegenen Sitzplatz befördert, ohne daß

eine geeignete Rückhalteeinrichtung verwendet wird, ist die Strafbestimmung des § 106 Abs 1 a KFG 1967

anzuwenden.

Schlagworte

Gesetzeskonkurrenz; Spezialität; Kinderbeförderung; Rückhalteeinrichtung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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